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1. (1)Die Bezirksverwaltungsbehorden haben die in ihrem Zustandigkeitsbereich gelegenen Fischwasser in einem
Fischereikataster zu fuhren. Dieser kann auch in elektronischer Form gefuhrt werden. Im Fischereikataster sind
die Fischwasser mit ndheren értlichen Angaben und Nummerierung, die Eigentiimer, die Erwerbsart, die
Nutzungsberechtigten, die Ober-, Unter- oder Anlieger, Aufsichtsorgane, Verbicherungen, der letzte Besatz und
die Fischarten einzutragen.

2. (2)Die naheren Bestimmungen Uber die Einrichtung des Fischereikatasters werden durch Verordnung der
Landesregierung geregelt.

3. (3)Die Landesregierung und die Bezirksverwaltungsbehorden sind als gemeinsam Verantwortliche gemaf3 Art. 4
Z7iVm Art. 26 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 679/2016 zum Schutz natlrlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABI. L 119 vom 27.04.2016, S. 1 (DSGVO), fur die Wahrnehmung der ihnen nach diesem Gesetz

Ubertragenen Aufgaben ermachtigt, folgende personenbezogene Daten gemeinsam zu verarbeiten:

—_

. 1.die im Fischereikataster (Abs. 1) zu fihrenden Daten,

2. 2.die Daten der Eigentimerin/des Eigentimers des Fischwassers mit Name, Adresse, Kontaktdaten,
Geburtsdatum und Geschlecht,

3. 3.die Daten der/des Nutzungsberechtigten (Pachters) mit Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum und
Geschlecht,

4. 4.die Daten der Fischereiaufsichtsorgane mit Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Geschlecht,
Daten der Bestellung, Widerruf, Weiterbildung, Dienstbereich und Dienstausweisdaten,

5. 5.im Fischerkartenverzeichnis: die Daten der Fischerkarteninhaber mit Name, Adresse, Kontaktdaten,
Geburtsdatum, Ausstellungsdaten, Entzugsdaten, Gultigkeit, Fischerkartennummer und Einzahlung der
Fischerkartenabgabe,

6. 6.die Daten der Fischereibeiratsmitglieder mit Name, Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum und Geschlecht,

7. 7.die Daten der sachverstandigen Fischereiberechtigten in den Bezirksverwaltungsbehérden mit Name,
Adresse, Kontaktdaten, Geburtsdatum und Geschlecht.

4. (3a)Die Erfullung von Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs-, Loschungs- und sonstigen Pflichten nach den
Bestimmungen der DSGVO gegenlber der betroffenen Person obliegt jedem Verantwortlichen hinsichtlich jener
Daten, die im Zusammenhang mit den von ihm gefiihrten Verfahren oder den von ihm gesetzten Mafnahmen
verarbeitet werden. Nimmt eine betroffene Person unter Nachweis ihrer Identitat ein Recht nach der DSGVO
gegenUber einem (gemald ersten Satz) unzustandigen Verantwortlichen wabhr, ist er an den zustandigen
Verantwortlichen zu verweisen.

5. (3b)Die Landesregierung bt die Funktion des datenschutzrechtlichen Auftragsverarbeiters aus. Sie hat in dieser
Funktion die Datenschutzpflichten gemaR Art. 28 Abs. 3 lit. a bis h DSGVO wahrzunehmen.

6. (4)Folgende Informationen aus dem Fischereikataster sind fir jedermann zuganglich:

1. 1.Fischwasser mit értlichen Angaben und Nummerierung,

2. 2.Name und Adresse der Eigentiimer, Nutzungsberechtigten und Ober-, Unter- und Anlieger,

3. 3.Name und Adresse der Aufsichtsorgane.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 52/2014, LGBI. Nr. 63/2018, LGBI. Nr. 88/2025

In Kraft seit 18.11.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=52/2014&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=63/2018&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=88/2025&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 22 Stmk. FischG 2000 Fischereikataster und automationsunterstützte Datenverwaltung
	Stmk. FischG 2000 - Steiermärkisches Fischereigesetz 2000


